Baudirektion
Kanton Zurich ARV/ TT5 12004

VERFUGUNG

vom 21. Juli 2004

Affoltern a.A. Privater Gestaltungsplan am Weiher Zwillikon

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 15. Mérz 2004 stimmte die Gemeindeversammlung Affoltern a.A. dem privaten Ge-
staltungsplan am Weiher Zwillikon zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemiss Rechts-
kraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 11. Mai 2004 und des
Bezirksrates Affoltern a.A. vom 23. April 2004 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben
vom 29. April 2004 ersucht die Gemeinde Affoltern a.A. um Genehmigung der Vorlage.

Mit dem privaten Gestaltungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die
Uberbauung mit gemischter Nutzung des in der Kernzone C von Zwillikon gelegenen
Grundstiickes Kat.-Nr. 2181 geschaffen werden. Dieses uniiberbaute Grundstiick, das Be-
standteil des schutzwiirdigen Ortsbildes von kommunaler Bedeutung ist, liegt am Sied-
lungsrand von Zwillikon und bildet den Ubergang zur offenen Landschaft. Es grenzt an die
Morinenlandschaft gemédss Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von iiber-
kommunaler Bedeutung (RRB Nr. 1226/1980). Die bestehende Fabrik mit Villa und
Gartenanlage auf Kat.-Nr. 5696 ist im kommunalen Inventar der kunst- und kulturhis-
torischen Objekte enthalten.

Mit den Festlegungen im Gestaltungsplan soll im Sinne einer sorgfiltigen Weiterent-
wicklung der bestehenden ortsbaulichen Strukturen eine Harmonie zwischen den bestehen-
den schiitzenswerten Bauten, den geplanten Neubauten und der offenen Landschaft erreicht
werden. Die massvollen Erweiterungsméglichkeiten hinsichtlich Ausniitzung und Nutz-
weise werden mit einer hohen ortsbaulichen und architektonischen Qualitéit begriindet. Die
zukiinftige Bebauung hat die Anforderungen der Arealiiberbauung gemiss § 71 PBG zu
erfiillen.
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Im Rahmen des kommunalen Baubewilligungsverfahrens sind die notwendigen Mass-
nahmen gemiss Anhang 2 Ziffer 88 LRV anhand der Richtlinie ,,Luftreinhaltung auf Bau-
stellen* (BUWAL 2002) sowie gemédss Massnahmenplan Lufthygiene des Kantons Ziirich
(Luft-Programm, Ergénzung 2002, Massnahme GV4b) zu beurteilen. Fiir Bautransport-
emissionen und mogliche Massnahmen gilt die BUWAL-Richtlinie ,,Luftreinhaltung bei
Bautransporten®, 2001.

Die Gestaltungsplanvorlage umfasst den Teilplan 1 (Baubereich oberirdisch inkl. Er-
schliessung), den Teilplan 2 (Baubereich unterirdisch inkl. Erschliessung), den Teilplan 3
Schnittansichten) sowie die besonderen Bestimmungen. Der Erlduterungsbericht im Sinne
des Berichtes gemiss Art. 47 RPV liegt vor.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmaissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

L Der private Gestaltungsplan am Weiher Zwillikon, dem die Gemeindeversammlung
Affoltern a.A. am 15. Mérz 2004 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Der Grundeigentiimerschaft wird fiir die durch die Bearbeitung dieser Verfligung
entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

(Zustélladresse: Albis Pack AG, c/o Peter E. Miiller, Rainweg 15, 8700 Kiisnacht)

Staatsgebiihr Fr. 1'792.00
Ausfertigungsgebiihr Fr. 64.00

(Konto 8300.43100000
Total Fr. 1'856.00 Auftrag 83120.40.210)

IMI.  Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-
lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

IV. Die Gemeinde Affoltern a.A. wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemiss §§ 6 und
89 PBG o6ffentlich bekannt zu machen.
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V. Mitteilung an den Gemeinderat Affoltern a.A. (fiir sich und zuhanden der beteiligten
Grundeigentiimer unter Beilage von vier Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen (unter Beilage von einem Dossier) und an das Amt fiir Raumordnung
und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers) sowie an das Generalsekretariat

der Baudirektion, Abteilung Finanzen und Controlling.

(Bitte tiberpriifen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Ihren Gegenbericht innert
zwanzig Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und zudem identisch

mit der Rechnungsadresse ist).

Ziirich, den 21. Juli 2004 ARV Amttlr
040974/Oca/Zwe e ssung

Fur den Auszug:

L Bkl
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GEMEINDE AFFOLTERN AM ALBIS

Privater Gestaltungsplan
am Weiher Zwillikon

Besondere Bestimmungen

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am {1 5, Marz 2004

Namens der Gemeindeversammlung

Die Prasidentin: Der Schreiber:

[ Dt

|. Enderli

Von der Baudirektion genehmigt am 2 1, Juli 2004

Fur die Baudirektion BDV Nr. 7?5—/ 04‘

y 4 7
) /
% %/—/"/77/‘%%//

U. BURLET + PARTNER ARCHITEKTEN + PLANER

MITARBEITER P. DELL'ACQUA, DIPL. ARCHITEKT HTL / S. ARDAGNA, DIPL. ARCHITEKT HTL

PUNTENSTRASSE 8 8932 METTMENSTETTEN TEL 01-767 18 08 FAX 01-768 20 34 E-MAIL burletpartner@dplanet.ch



Privater Gestaltungsplan am Weiher Zwillikon
Besondere Bestimmungen

PRIVATER GESTALTUNGSPLAN

AM WEIHER ZWILLIKON

8910 AFFOLTERN AM ALBIS

BAUVORSCHRIFTEN

Art. 1 Bestandteile

Gestutzt auf §§ 83ff des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zurich wird fur das
nachfolgend bezeichnete Gebiet ein Gestaltungsplan aufgestelit.

Zum Gestaltungsplan gehéren die nachstehenden Bauvorschriften und folgende Plane:
- Teilplan 1, Baubereiche oberirdisch, inkl. Erschliessung

- Teilplan 2, Baubereich unterirdisch, inkl. Erschliessung

- Teilplan 3, Schnittansichten

Art. 2 Zweck

Mit dem Gestaltungsplan am Weiher Zwillikon werden folgende Ziele angestrebt:

- Erhaltung der charakteristischen Merkmale der schitzenswerten Objekte gemass
dem kommunalen Inventar der kunst- und kulturhistorischen Objekte.

- Massvolle Erweiterungsmaéglichkeiten mit einer hohen ortsbaulichen und architek-
tonischen Qualitat.

- Sicherstellung einer massvollen Arbeitsplatzzone.

Art. 3 Geltungsbereich

Der Perimeter des Gestaltungsplanes umfasst die folgenden Grundsticke oder Teile
davon:

- Kat.-Nr. 2181 Kernzone C

- Kat.-Nr. 5696 Gewerbezone und kommunale Freihaltezone

- Kat.-Nr. 5033 Alte Affolterstrasse

Der Geltungsbereich ist in den Planen mit einer Perimeterlinie (gelb) bezeichnet.



Privater Gestaltungsplan am Weiher Zwillikon
Besondere Bestimmungen

Art. 4 Geltendes Recht

Im Perimeter gelten die nachstehenden Vorschriften. Vorgehendes kantonales Recht
und Bundesrecht bleiben vorbehalten.

Im Besonderen werden auch das Inventar flr kunst- und kulturhistorische Objekte mit
seinen Schutzempfehlungen und die Verordnung Uber den Schutz und die Pflege von
Natur- und Landschaftsschutzobjekten von kommunaler Bedeutung, soweit sie den Pe-
rimeter des Gestaltungsplangebietes berihren, als integrierender Bestandteil der be-
sonderen Bestimmungen erklart.

Art. 5 Baubereiche

Innerhalb des Perimeters sind folgende Baubereiche definiert:
- A1,A2, A4

Fur oberirdische Bauten inkl. Erschliessung gelten die Baubereiche geméss Teilplan 1.
Die Lage der Abgrenzung zwischen den Baubereichen A1 und A2 kann je 1.0 m nach
Nordwesten oder Stdosten verschoben werden.

Fur unterirdische Bauten, sinngemass nach § 269 PBG ausgelegt, gelten die Baube-
reiche gemass Teilplan 2.

Art. 6 Nutzweise / Ausniitzung

1

Baubereich A1 sind zuldssig: Im Erdgeschoss: massig stérendes Gewerbe

Im 1. OG: - massig stérendes Gewerbe
In weiteren OG: - Wohnen / nicht stérendes Gewerbe
Baubereich A2 sind zulassig: - Wohnen / nicht stérendes Gewerbe

Baubereich A4 sind zulassig: Villa, Gartenhaus - Wohnen, Blros

Die gesamte Ausnutzungsziffer Uber die Baubereiche A1 und A2 betragt maximal 70%.
Zusammen durfen jedoch hoéchstens 60% der zuldssigen anrechenbaren Flache fir
Gewerbe und hdchstens 80% fir Wohnungen verwendet werden.
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Art. 7 Bebauung der Baubereiche
Es gelten die folgenden Grundmasse:

Im Baubereich A1

- Vollgeschosse 3
- Dachgeschosse bei Schragdach 1 (bei erreichter Vollgeschosszahl)
- Attikageschoss bei Flachdach 1

- anrechenbare Untergeschosse 1
- maximale Gebaudehéhe 12.00 m
- Firsthéhe 5.50 m

- Grenzabstand fur eingeschossige
Bauten mit max. 4.50 m Héhe 3.50m

Im Baubereich A2

- Vollgeschosse 3

- Dachgeschosse bei Schragdach 1 (bei erreichter Vollgeschosszahl)
- Attikageschoss bei Flachdach 1

- maximale Gebaudehoéhe 10.00 m

- Firsthéhe 5.50m

Zwischen den Baubereichen A1 und A2 ist ein Gebaudeabstand von minimal 7.0 m ein-
zuhalten.

Im Baubereich A4

Die bestehenden Gebaude im Baubereich A4 dirfen nur unter Beibehaltung von Stel-
lung und Volumen umgebaut oder ersetzt werden.
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Art. 8 Allgemeine Bestimmungen

1

2.

Fur einzelne Gebaudevorspriinge gilt die Regelung gemass § 100 bzw. § 260 PBG.

Fir alle Baubereiche gilt die Empfindlichkeitsstufe Ill. Gestitzt auf Art. 30 LSV gel-
ten fur die Baubereiche A1 und A2 die Planungswerte (PW).

Die erforderliche Zahl von Parkplatzen wird im Rahmen der Baubewilligung auf-
grund der konkreten Nutzungen und der Bestimmungen der Bauordnung festgelegt.
Die Parkplatze fur Wohnen und fur die Angestellten sind unterirdisch anzulegen.
Besucher- und Kundenparkplatze kdnnen oberirdisch angeordnet werden.

Bei den Zugangen mit Publikumsverkehr (Gewerbeteil) sind auch ausreichend Velo-
und Mofaabstellplatze einzurichten.

Bei Mehrfamilienhausern mit mindestens 3 Y2-Zimmern pro Wohnung, sind im Frei-
en mindestens 20% der zum Wohnen genutzten Flache zweckméssig als Spielplat-
ze und Ruheflachen auszugestalten und dauernd ihrem Zweck zu erhalten.

Bei Mehrfamilienhdusern sind an geeigneten Standorten genugend grosse Abstell-
flachen fur Kinderwagen, Fahrrader und Motorfahrrader bereit zu stellen.

Fir die Bebauung der Baubereiche A1 und A2 gelten die Anforderungen gemass
§ 71 PBG (Arealliberbauung). Fur die Gestaltung der Dachformen ist einzig die ku-
bische Gliederung und der architektonische Ausdruck der Gebaude massgebend.

Der ortsbaulichen und landschaftlichen Einordnung der Bauten im sensiblen Uber-
gangsbereich zur offenen Landschaft ist mit der Gliederung der Baumassen Ruck-
sicht zu nehmen.

Die Umgebungsgestaltung muss auf den Charakter des Orts- und Strassenbildes
besonders sorgfaltig Rucksicht nehmen. Innerhalb des Gestaltungsbereiches sind
bei Hochstammern nur einheimische Baume zulassig.

Art. 9 Erschliessung

Die Zu- und Wegfahrt im gesamten Gestaltungsplangebiet Uber die Ottenbacherstrasse
S-6 erfolgt ausschliesslich ab der Alten Affolterstrasse.

Die Erschliessung der Baubereiche A1, A2, und A4 hat ausschliesslich ab der Alten Af-
folterstrasse zu erfolgen. Die Alte Affolterstrasse ist von der Einmindung Ottenbacher-
strasse bis 10.0 m nach der Einfahrt zum Baubereich A2 auf 5.0 m Fahrbahnbreite und
2.0 m Gehwegbreite zu Lasten der Grundeigentimerin Kat.-Nr. 2181 auszubauen. Der
Anschlussbereich Alte Affolterstrasse an die Ottenbacherstrasse ist gemass den Anfor-
derungen der Verkehrssicherheits-Verordnung (VSG, Typ C) anzupassen. Der Ausbau
hat spatestens mit der Uberbauung der Baubereiche A1 oder A2 zu erfolgen.
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Far die Baubereiche A1 und A2 darf maximal je eine Ein- und Ausfahrt auf die Alte
Affolterstrasse einminden. Die genaue Lage ist im Rahmen der Projektierung zu ermit-
teln.

Art. 10 Inkrafttreten

Der Gestaltungsplan tritt am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntmachung der kantona-
len Genehmigung in Kraft.
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Die besonderen Bestimmungen zum Gestaltungsplan anerkannt und genehmigt:
Affoltern am Albis, 5. Januar 2004
Die beteiligten Grundeigentimer:

Kat.-Nr. 2181
Albis Pack AG, 8002 Zirich

N/ —

Kat.-Nr. 5696
Albis Pack AG, 8002 Zurich

...... N E—

Kat.-Nr. 5033
Politische Gemeinde Affoltern am Albis

Gemeinderat Affoltern a.A.
Prasidentin Schreiber
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Ausgangslage
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Schutz des kommunalen
Ortsbildes

Privater Gestaltungsplan am Weiher Zwillikon
Erlauternder Bericht

1. Einleitung

Gemass Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Affoltern am
Albis ist das im Perimeter des Gestaltungsplanes liegende
Areal in drei verschiedene Zonen eingeteilt:

- Kermnzone C (unbebautes Hauptgrundstuck)
- Gewerbezone (bestehende Villa)
- Freihaltezone (Gartenanlage der best. Villa)

Mit den Gestaltungsplanfestiegungen soll eine Harmonie
zwischen den pragenden bestehenden Bauten und den
Neubauten, welche eine gemischte Nutzung erméglichen,
gesichert werden.

Ein wesentliches 6ffentliches Interesse besteht des Weiteren
darin, nebst der klnftigen Gestaltung des Gestaltungsplan-
gebietes vor allem auch die Ansiedlung weiterer Arbeitsplat-
ze im Dorfteil Zwillikon zu erméglichen.

Durch den Umstand, dass sich alle drei Grundstucke in glei-
cher Hand befinden und mit der Alten Affolterstrasse als er-
schlossen gelten, beschranken sich die Quartierplanfestle-
gungen auf die Feinerschliessung.

Der private Gestaltungsplan ist in folge Abweichungen zur
Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemeindeversammlung
zur Beschlussfassung vorzulegen. Vor der Gemeindever-
sammlung ist der Entwurf geméss § 7 des Planungs- und
Baugesetzes (PBG) wahrend 60 Tagen offentlich aufzu-
legen. Innert der Auflagefrist kann sich jedermann beim
Gemeinderat zum Planinhalt &ussern.

Sowohl die bestehende Fabrik, welche heute verschiedene
Nutzungen beinhaltet, wie auch die Villa mit ihrem Garten-
haus sind im provisorischen Inventar der kunst- und kultur-
historischen Objekte der Gemeinde Affoltern am Albis, unter
den Nummern Xl / 1 und Xl / 2 registriert. Als Schutzemp-
fehlung ist die integrale Erhaltung der Baukdrper in ihrem
ausseren Erscheinungsbild empfohlen.
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2. Konzept

Das Uberbauungskonzept sieht vor, mit dem tiefer gelege-
nen westlichen Teil des Baugrundstiickes in gemischter
Nutzweise auf den norddstlichen, typischen Fabrikbau zu
reagieren. Der leicht erh6hte stidéstliche Grundstiicksteil soll
zusammen mit der nachbarlichen schutzenswerten Villa und
Gartenanlage, vorwiegend der Wohnnutzung vorbehalten
bleiben. Dabei ist eine nach Siden abnehmende Gebaude-
héhe vorgesehen, um mit der angrenzend offenen Land-
schaft einen hohen Wohnwert zu erreichen.

Die nebenstehenden lllustrationen zeigen, wie eine Bebau-
ung gemass Gestaltungsplan aussehen konnte. Dabei ist die
volle Ausnutzung unter Inanspruchnahme der zulassigen
Gebaudegrundflachen dargestellt. Es handelt sich um eine
unverbindliche Interpretation der Bestimmungen des Gestal-
tungsplanes. Die zukiinftige Bebauung soll primar die Anfor-
derungen gem. § 71 PBG bezlglich Arealbebauung erfiillen,
wobei einer eigenstandigen kubischen Gliederung der Bau-
ten und dem architektonischen Ausdruck der Gebaude
grosse Bedeutung beigemessen wird. Dabei ist auf den sen-
siblen Ubergangsbereich zur offenen Landschaft Riicksicht
zu nehmen.

Der unuberbaute westliche Grundsticksteil soll weitgehend
der gewerblichen Nutzung (méassig stérendes Gewerbe) vor-
behalten sein, wogegen der leicht erhéhte sidostliche Teil
den Wohnbauten reserviert bleibt. Die gesamthafte gewerbli-
che Nutzung darf maximal 60% der anrechenbaren Flache
betragen. Der Anteil Wohnnutzung darf jedoch gesamthaft
héchstens 80% betragen. Nicht storendes Gewerbe (Dienst-
leistungen) sind in beiden Bereichen (A1 und A2) unter Be-
achtung des Héchstanteiles moéglich.
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Bestandteile

Rechtsverbindlichkeit

Artikel 2:
Zweck

Artikel 3:
Geltungsbereich

Artikel 4:
Geltendes Recht

Artikel 5:
Bereiche
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3. Festlegung

3.1 Allgemeines

Der private Gestaltungsplan am Weiher Zwillikon besteht aus
drei Teilplanen 1:1000 und den besonderen Bestimmungen.
Diese Bestandteile erlangen nach der Genehmigung Rechts-
kraft. Der vorliegende Bericht dient lediglich der erganzenden
Erlauterung.

Die Festlegungen in den Teilplanen und in den besonderen
Bestimmungen sind fir die Grundeigentimer verbindlich.

3.2 Kommentar zu den Bestimmungen

Der Zweckartikel stellt klar, dass mit dem Gestaltungsplan
in erster Linie die Erhaltung und sorgfaltige Weiterent-
wicklung der bestehenden ortsbaulichen Strukturen ange-
strebt werden. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass
far die Erhaltung bzw. Férderung von weiteren Arbeitsplatzen
auf dem noch uniiberbauten Grundstiick ein Gewerbeteil von
mindestens 20% der anrechenbaren Flache sichergestellt
wird.

Der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplanes nimmt
Rucksicht auf die zu realisierenden Ziele.

Die Bestimmungen des privaten Gestaltungsplanes
am Weiher Zwillikon gehen denjenigen der Bau- und Zonen-
ordnung (BZO) vom 5. Januar 1994 bzw. 5. Juni 1996 vor.
Zu beachten ist zudem das Planungs- und Baugesetz (PBG)
des Kantons Zurich samt den zugehdérigen Verordnungen. Im
Weiteren gilt die Beachtung der Zielsetzungen und Empfeh-
lungen des Inventars uber kunst- und kulturhistorische Ob-
jekte.

Innerhalb des Perimeters sind 3 Baubereiche definiert.
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Die zulassige Nutzweise und die Ausnutzung fir beste-
hende - und fir Neubauten sind in Artikel 6 der “besonderen
Bestimmungen® sowie in den Teilplanen 1 bis 3 ausgedruckt.

Massgebend fir die Bebauung der Baubereiche A1 und A2
sind die Anforderungen aus den Bestimmungen fur eine Are-
aliberbauung. Die Grosse der Bebauungsbereiche erlaubt
es, dass der architektonische Ausdruck der Gebaude sowie
die kubische Gliederung einen eigenstandigen Charakter
aufweisen kénnen. Eine Angleichung an die bestehende
Fabrik ist nach Mdoglichkeiten zu vermeiden. Selbstverstand-
lich kommt dabei auch der zukinftigen Nutzung und Zweck-
bestimmung der Gebaude eine entsprechende Bedeutung
zu. Aus diesen Griinden soll auch keine Dachform vorgege-
ben werden.

Zwischen dem Baubereich A1 und A2 ist ein minimaler
Gebaudeabstand von 7.0 m einzuhalten.

Zudem wird klar gestellt, dass ausser den Besucherpark-
platzen keine oberirdischen Autoabstellplatze angeordnet
werden durfen.

Die geschlossene Bauweise ist bei mehrgeschossigen Bau-
ten erlaubt.

Die Autoabstellplatze sind grundsétzlich unterirdisch anzule-
gen. Oberirdisch sind einzig Besucher- und Kundenpark-
platze moglich.

Wo im Gestaltungsplan oder in den "besonderen Bestimmun-
gen" keine spezifische Aussagen gemacht werden, gelten
die Bestimmungen der BZO bzw. PBG.

Die Erschliessung der einzelnen Liegenschaften ist im Teil-
plan 1 und 2 geregelt. Ferner wird zum Schutz des Ortsbil-
des festgelegt, dass Parkplatze in ein Gebaude integriert
werden mussen. Nur Kunden- und Besucherparkplatze
durfen offen angeordnet werden. Fur die Ausbaubreite der
Alten Affolterstrasse sind die Zugangsnormalien unter
Berucksichtigung der Erschliessung des bestehenden
Fabrikareals zugrunde gelegt worden.

Der offentliche Gestaltungsplan am Weiher Zwillikon bedarf
der Genehmigung durch die Baudirektion.

-8-
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4. Mitwirkung der Offentlichkeit

4.1 Anliegen und Anregungen der Bevolke-
rung

Innert der Auflagefrist vom 5. September 2003 bis 3. No-
vember 2003 sind von Grundeigentimern bzw. deren Vertre-
tern keine Einwendungen gemacht worden.

4.2 Vorprufung durch das ARV

Das ARV hat mit Schreiben vom 27. November 2003 das
Ergebnis der Vorprufung mitgeteilt. Die darin gewinschten
Ergénzungen und Anderungen konnten vollumfénglich tber-
nommen werden und sind in den bereinigten Unterlagen be-
rucksichtigt.

5. Schlussfolgerungen

Mit dem vorliegenden privaten Gestaltungsplan werden die
ubergeordneten und kommunalen Ziele beachtet. Die
Voraussetzungen fir ortsbildgerechte Neubauten und eine
haushalterische Nutzung des Bodens sind gegeben. Insbe-
sondere ist mit dem Gestaltungsplan sichergestellt, dass
eine erhéhte Gewerbenutzung stattfindet und damit zusatz-
liche Arbeitsplatze fur den Dorfteil Zwillikon geschaffen wer-
den.



	Genehmigungsverfügung (BDV 775 vom 21.07.2004)
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht

